
— dem Königreich Spanien die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die vorgeschriebene Frist zur Umsetzung der Richtlinie 
2007/36/EG in das nationale Recht sei am 3. August 2009 
abgelaufen. 

( 1 ) ABl. L 184, S. 17. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Dolj 
(Rumänien), eingereicht am 26. Juli 2010 — Adrian 
Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 

Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu 

(Rechtssache C-377/10) 

(2010/C 274/17) 

Verfahrenssprache: Rumänisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Dolj 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Adrian Băilă 

Beklagte: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 
Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 110 Abs. 1 AEUV (früher Art. 90 Abs. 1 EG) dahin 
auszulegen, dass er einem Mitgliedstaat die Einführung einer 
Steuer mit den Merkmalen der durch die OUG Nr. 50/2008 
in der durch die OUG Nr. 218/2008 geänderten Fassung 
eingeführten Umweltsteuer verbietet, weil von dieser Steuer 
Kraftfahrzeuge M1 der Schadstoffklasse Euro 4 mit einem 
Hubraum von weniger als 2 000 cm 3 und alle Kraftfahr
zeuge N1 der Schadstoffklasse Euro 4, die erstmals im Zeit
raum 15. Dezember 2008 bis 31. Dezember 2009 in Ru
mänien oder einem anderen Mitgliedstaat zugelassen wur
den, befreit sind, während sie auf vergleichbare oder kon
kurrierende, vor dem 15. Dezember 2008 zugelassene Ge
brauchtfahrzeuge aus einem anderen Mitgliedstaat erhoben 
wird, da diese Steuer möglicherweise eine gegenüber der 
Besteuerung inländischer Erzeugnisse mittelbar diskriminie
rende inländische Abgabe auf Waren, die aus anderen Mit
gliedstaaten stammen, darstellt und somit die inländische 
Produktion neuer Kraftfahrzeuge schützt? 

2. Ist Art. 110 Abs. 1 AEUV (früher Art. 90 Abs. 1 EG) dahin 
auszulegen, dass er einem Mitgliedstaat die Einführung einer 
Steuer mit den Merkmalen der durch die OUG Nr. 50/2008 
in der durch die OUG Nr. 218/2008 geänderten Fassung 
eingeführten Umweltsteuer verbietet, weil von dieser Steuer 
Kraftfahrzeuge M1 der Schadstoffklasse Euro 4 mit einem 
Hubraum von weniger als 2 000 cm 3 und alle Kraftfahr
zeuge N1 der Schadstoffklasse Euro 4, die erstmals im Zeit
raum 15. Dezember 2008 bis 31. Dezember 2009 in Ru
mänien oder einem anderen Mitgliedstaat zugelassen wur
den, befreit sind, während sie auf vergleichbare Fahrzeuge 
mit anderen technischen Merkmalen als den oben genann
ten, die in diesem Zeitraum in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassen wurden, angewandt wird, da diese Steuer mögli
cherweise eine gegenüber der Besteuerung inländischer Er
zeugnisse mittelbar diskriminierende inländische Abgabe auf 
Waren, die aus anderen Mitgliedstaaten stammen, darstellt 
und somit die inländische Produktion neuer Kraftfahrzeuge 
schützt? 

Vorabentscheidungsersuchen des Unabhängigen 
Verwaltungssenats Wien (Österreich) eingereicht am 29. 

Juli 2010 — Astrid Preissl KEG 

(Rechtssache C-381/10) 

(2010/C 274/18) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungswerber: Astrid Preissl KEG 

Belangte Behörde: Landeshauptmann von Wien 

Vorlagefragen 

1. Ist die Vorgabe des Anhangs II Kapitel I Z 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 ( 1 ), wonach „genügend Handwaschbecken 
vorhanden sein müssen und diese Warm- und Kaltwasserzufuhr 
haben müssen“, dahingehend auszulegen, dass unter dem in 
der deutschen Sprachfassung verwendeten Begriff „Hand
waschbecken“ jede (über einen Warmwasseranschluss ver
fügende) Gelegenheit zum Händewaschen zu verstehen ist, 
oder ist unter dem Begriff „Handwaschbecken“ nur ein 
Waschbecken zu verstehen, welches ausschließlich zum Ab
waschen der Hände dient?

DE C 274/12 Amtsblatt der Europäischen Union 9.10.2010



2. Nach welchen Kriterien ist zu ermitteln, wann die im An
hang II Kapitel I Z 4 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
normierte Vorgabe an die gebotene Hygiene, wie dies etwa 
durch die Wendung „darüber hinaus müssen Mittel zum Hände
waschen und zum hygienischen Händetrocknen vorhanden sein“ 
zum Ausdruck kommt, entsprochen wird. Ist diese Bestim
mung des Anhangs etwa dahingehend auszulegen, dass ein 
Handtrocknungsgerät bzw. ein Wasserhahn nur dann den 
Hygieneanforderungen des Anhang II Kapitel I Z 4 der Ver
ordnung (EG) Nr. 852/2004 entspricht, wenn dieses Hand
trocknungsgerät bzw. dieser Wasserhahn benützt zu werden 
vermag, ohne dass dieses Handtrocknungsgerät bzw. dieser 
Wasserhahn händisch berührt zu werden braucht? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene; ABl. 
L 139, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Unabhängigen 
Verwaltungs- 
senats Wien (Österreich) eingereicht am 29. Juli 2010 — 
Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, 

Alexander Svoboda, Stefan Toth 

(Rechtssache C-382/10) 

(2010/C 274/19) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungswerber: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sun
dara, Alexander Svoboda, Stefan Toth 

Belangte Behörde: Landeshauptmann von Wien 

Vorlagefragen 

1. Nach welchen Kriterien ist zu ermitteln, wann die im An
hang II Kapitel IX Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 ( 1 ) angesprochene Ungeeignetheit für den 
menschlichen Verzehr vorliegt. Liegt eine solche Ungeeignet
heit bereits dann vor, wenn ein feilgebotenes Lebensmittel 
denkmöglich durch einen potentiellen Käufer berührt bzw. 
angeniest werden kann? 

2. Nach welchen Kriterien ist zu ermitteln, wann die im An
hang II Kapitel IX Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
angesprochene Gesundheitsschädlichkeit vorliegt. Liegt eine 
solche Gesundheitsschädlichkeit bereits dann vor, wenn ein 
feilgebotenes Lebensmittel denkmöglich durch einen poten
tiellen Käufer berührt bzw. angeniest werden kann? 

3. Nach welchen Kriterien ist zu ermitteln, wann die im An
hang II Kapitel IX Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
angesprochene Kontamination, welche den Verzehr eines 
bestimmten Lebensmittels nicht mehr erwartbar macht, vor
liegt. Liegt eine solche Kontamination bereits dann vor, 
wenn ein feilgebotenes Lebensmittel denkmöglich durch ei
nen potentiellen Käufer berührt bzw. angeniest werden 
kann? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene; ABl. 
L 139, S. 1. 

Klage, eingereicht am 30. Juli 2010 — Europäische 
Kommission/Königreich Belgien 

(Rechtssache C-383/10) 

(2010/C 274/20) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: R. 
Lyal und F. Dintilhac) 

Beklagter: Königreich Belgien 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen die 
ihm aus den Art. 56 und 63 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (ex-Art. 49 und 56 EG-Ver
trag) und den Art. 36 und 40 des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum obliegenden Verpflichtungen 
verstoßen hat, dass es Rechtsvorschriften erlassen und bei
behalten hat, die für von gebietsfremden Banken gezahlte 
Zinsen eine insofern diskriminierende Besteuerung einfüh
ren, als eine Steuerbefreiung ausschließlich auf von belgi
schen Banken gezahlte Zinsen Anwendung findet; 

— dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.
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